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Klosterser Behörde gewinnt Wahl-Zoff
Die Gemeinde Klosters hat bei der Festlegung eines Wahltermins richtig gehandelt, urteilt das Verwaltungsgericht Graubünden. 

VON BÉLA ZIER

Für das Bündner Verwaltungsgericht war
diese gegen die Gemeinde Klosters ge-
richtete Beschwerde des Klosterser SVP-
Grossrats Ruedi Weber und seines eben-
falls in Klosters beheimateten Partei-
kollegen Marc Däscher keine Lappalie. 
Die darin gestellte Rechtsfrage habe in-
haltlich «wichtige staatspolitische Bedeu-
tung», heisst es in dem der «Südost-
schweiz» vorliegenden Urteil, das diese
Woche gefällt wurde. Die nun abgewie-
sene Beschwerde betraf die von der Klos-
terser Gemeindebehörde vorgenommene
Festlegung eines Wahltermins (Ausgabe
vom 17. Februar).

Ersatzwahl als Auslöser
Zur Beschwerde geführt hatte die am
4. Februar durchgeführte Ersatzwahl für
ein Mitglied des Klosterser Gemeinde-
vorstands. Offiziell zur Wahl stand einzig
der SVP-Kandidat Urs Rüedi. Der 56-Jäh-
rige verpasste dabei das absolute Mehr.

Die Gemeinde Klosters setzte gleichen-
tags den Termin für den zweiten Wahl-
gang auf den 10. Juni an. Dieser Entscheid
veranlasste Weber und Däscher zur Be-
schwerde. Sie verlangten, dass der zwei-
te Wahlgang so rasch als möglich statt-
finden müsse. Dies, zumal in Kürze mit
dem 4. März ein nationaler Abstim-
mungstermin bevorstand.

Die Beschwerdeführer stützten sich bei
ihrem Vorgehen auf das Klosterser Gesetz
über die politischen Rechte ab. Darin ist
verankert: «Ist bei Wahlen ein zweiter
Wahlgang erforderlich, findet dieser in
der Regel drei Wochen nach dem ersten
Wahlgang statt.»

Eine «Kann-Bestimmung»
Die Klosterser Exekutive hatte ihren Ent-
scheid in einer Mitteilung in der «Klos-
terser Zeitung» damit begründet, dass 
man aus abstimmungstechnischen Grün-
den am 4. Februar habe entscheiden
müssen, ob der zweite Wahlgang am
4. März abgehalten werden sollte oder

nicht. Für die Verschiebung sprach sich
der Vorstand schliesslich aus, weil zum
Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht
festgestanden habe, ob sich Rüedi einem
zweiten Wahlgang stellen werde. Dazu 

war in der Mitteilung in der Klosterser 
Lokalzeitung nachzulesen: «Aus Sicht des
Gemeindevorstands war es nicht vertret-
bar, einen zweiten Wahlgang auf den
4. März anzusetzen, im Wissen darum,
dass hierfür möglicherweise gar kein
Kandidat zur Verfügung stehen würde.»

In der Sache treffe es zwar zu, dass das
kommunale Gesetz über die politischen
Rechte einen zweiten Wahlgang in der 
Regel innert dreier Wochen nach dem
ersten Wahlgang vorsehe, hält das Ver-

waltungsgericht in seinem elfseitigen
Urteilsschreiben fest. Darin heisst es
dann jedoch weiter: «Allerdings steht es
im Ermessen der Beschwerdegegnerin,
bei Vorliegen sachlicher Gründe und im
Einklang mit dem öffentlichen Interesse
von dieser Vorgabe abzuweichen, zumal
es sich dabei lediglich um eine ‘Kann-Be-
stimmung’ und gerade nicht – wie auf
kantonaler Ebene – um eine ‘Muss-
Bestimmung’ handelt.»

Zufallswahl möglich gewesen
Es ging nicht nur darum, dass ein zweiter
Wahlgang am 4. März ohne offiziellen
Kandidaten hätte stattfinden können. Die
Gemeinde habe zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass ein zweiter Wahlgang ohne
offiziellen Kandidaten zur Wahl einer
Person «führen könnte, welche ein Amt
als Vorstandsmitglied gar nicht anstreben
würde», so das Verwaltungsgericht. Es
nimmt damit Bezug darauf, dass Georg
Luzi im ersten Wahlgang Stimmen er-
hielt, obwohl er gar nicht kandidiert hat-

te. Auch auf diverse weitere Personen
waren Stimmen entfallen. «Dass eine
Zufallswahl im zweiten Wahlgang jedoch
nicht im öffentlichen Interesse liegen
kann, liegt auf der Hand und bedarf von
selbst keiner weiteren Erörterungen»,
hält das Verwaltungsgericht fest. Der an-
gefochtene Terminentscheid der Gemein-
debehörde sei rechtens, so das Gericht.

Gemeindepräsident erleichtert
«Ich bin erleichtert über das Urteil», sag-
te der Klosterser Gemeindepräsident
Kurt Steck auf Anfrage: «Das Gericht hat
die Gründe, die uns zur Abweichung vom
Regelfall geführt haben, vorbehaltlos ge-
stützt.» Beschwerdeführer Weber kriti-
sierte das Urteil wie auch das Gericht:
«Das Verwaltungsgericht ist das Gericht
für die Verwaltung.» Das betreffende
Klosterser Gemeindegesetz «könnte man
eigentlich streichen», so Weber.

Übrigens: SVP-Kandidat Rüedi wird am
10. Juni zum zweiten Wahlgang antreten,
versicherte er der «Südostschweiz».

«Das Gesetz könnte man
eigentlich streichen.»

RUEDI WEBER, BESCHWERDEFÜHRER UND 
SVP-GROSSRAT

Ostergitzi schmeckt auch
an Pfingsten noch gut
Gitzi gibts an Ostern. Das hat Tradition. Für die Produzenten wärs allerdings besser, die Konsumenten
würden das ganze Jahr über Gitzifleisch kaufen. 

VON URSINA STRAUB

In den kommenden Tagen wird Gitzi-
fleisch gekauft. Denn über Ostern wird
traditionellerweise am meisten Gitzi-
fleisch gegessen. Das ist gut für die Bünd-
ner Ziegenhalter. Sie bringen alle
schlachtreifen Zicklein zur Metzg. «Allein
über die Branchenorganisation Pro-
viande werden rund 2000 Tiere vor Os-
tern verkauft», schätzt Stefan Geissmann,
Berater für Kleinwiederkäuer am Planta-
hof. Viele Gitzi finden zudem über ande-
re Kanäle zu den Konsumenten oder
werden direkt vermarktet.

«Der Verkauf konzentriert sich auf die-
ses enge Zeitfenster», sagt Geissmann,
der auch Geschäftsführer des Bündner
Ziegenzuchtverbandes ist und Präsident
des Schweizerischen Ziegenzuchtverban-
des. Das wiederum ist schlecht für die 
Bündner Ziegenhalter. «Denn die Zucht
lässt sich nicht exakt auf die Osterwoche
programmieren.»

Die Ziegenzüchter stehen vor einer
wiederkehrenden Herausforderung: Die

Konsumenten kaufen zwar immer mehr
Ziegenmilchprodukte – das ist erfreulich,
wie Geissmann sagt. Aber für Milch
braucht es erst die Geburt eines Zickleins.

Und Ziegenfleisch ist kaum bekannt. Le-
diglich 70 Gramm pro Jahr und Kopf wer-
den in der Schweiz gegessen. Beim Rind-
fleisch sind es 50 Kilogramm. «Das stellt
uns vor Probleme.»

Der Direktverkauf des Fleisches laufe
zwar besser als noch vor einigen Jahren,
sagt Geissmann. Aber es gebe immer wie-
der Kunden, die das Gitzi genau zu Ostern
wollten. Er formuliert deshalb absichtlich
etwas überspitzt: «Gitzifleisch ist auch an
Pfingsten gut.» Und wirbt das ganze Jahr
über für Ziegenfleisch.

Zusammen mit der Stiftung Pro Specie
Rara propagiert er etwa das Herbst-
gitzi als Alternative. Anders als die klei-
nen Ostergitzi erleben die Herbstgitzi von
Bündner Strahlenziegen einen Sommer
auf Alpweiden und liefern im Herbst ro-
tes, fettarmes und feinfaseriges Fleisch.

Ausgeliefert werden die Gigots, Kote-
lettes und Vorderviertel im Oktober. Sie
müssen aber jetzt bei Pro Specie Rara
bestellt werden.

Geht auch im Alltag
Gitzi sei keineswegs bloss für Gourmet-
menüs, unterstreicht Geissmann. Und
das Fleisch gehöre auch nicht zum Hoch-
preissegment. «Natürlich passen Braten,
Bäggli und Schulter zu einem festlichen

Essen. Aber es gibt auch wenig aufwen-
dige Stücke wie Gehacktes und Voressen,
Bratwürste für den Grill oder Trocken-
fleisch.»

Tonnenweise Import an Ostern
Die Konsumenten müssten einfach den
Mut haben, in der Metzgerei und beim 
Detailhändler nach dem kalorienarmen
Gitzifleisch zu fragen, so Geissmann. Und
zwar nach einheimischem. Ihm stösst
sauer auf, wenn er übers Jahr hört, es
brauche kein Gitzifleisch. Das sei vom
Konsumenten nicht gewünscht – und
wenn dann der Markt zu Ostern mit ton-
nenweise importiertem Gitzifleisch ge-
schwemmt werde. «Von dem man nicht
wissen möchte, unter welchen Bedingun-
gen die Tiere gehalten wurden.» Das Tier-
wohl rücke da in den Hintergrund.

Konsumenten überzeugt man am bes-
ten über den Geschmack, weiss Ziegen-
fachmann Geissmann. Er bietet deshalb
Ziegenwürste, Salsiz oder Mostbröckli an
Messen an. Als Nächstes an der Agrischa
in Chur.

Ein Bergsommer für Feinschmecker: Die Gitzi der Alpgeissen werden erst im Herbst geschlachtet. Bild Archiv

«Die Zucht lässt
sich nicht
exakt auf die
Osterwoche 
programmieren.»

STEFAN GEISSMANN
BÜNDNER ZIEGENZUCHT-
VERBAND

ANDEER

Abstimmung 
über Arztpraxis

Soll die Gemeinde 
Andeer für 1,75 Millionen 
eine Arztpraxis kaufen?

GEMEINDEVERSAMMLUNG Am nächsten
Dienstag, 27. März, stellt das Stimm-
volk in Andeer die Weichen punkto 
Gemeinschaftspraxis beim «Sonnen-
stall»-Areal. So steht einerseits der
Kauf der Arztpraxis, die das Andeerer
Unternehmen Müller Immobilien AG
baut, durch die Gemeinde an. Die Pra-
xis samt Tiefgaragenparkplätze, Sitz-
plätze und Aussenfläche käme die
Gemeinde 1,75 Millionen Franken zu
stehen. Sie bietet Platz für zwei prak-
tizierende Ärzte.

Andererseits muss über die Ände-
rung des Quartierplans abgestimmt
werden. Die ans «Sonnenstall»-Areal
angrenzende Reha-Klinik «Tgea Su-
legl» hatte der Gemeinde nämlich mit
einem Wegzug gedroht, würde die
Zufahrt zum Parkhaus wie geplant
über den heute von der Klinik genutz-
ten Sitzplatz realisiert. Durch den zu-
sätzlichen Verkehr würde der Betrieb
der für das Dorf wichtigen Reha-Klinik
zudem stark gestört, wie es in der Bot-
schaft heisst. Eine mit den Anstössern,
dem Gemeindevorstand und der Mül-
ler Immobilien AG ausgehandelte
neue Lösung sieht die Zufahrt wie bei
der ersten Variante ebenfalls ab der
Veia Granda, dies aber 50 Meter ver-
schoben, vor. Dazu ist ein Land-
abtausch nötig. Gemeindepräsident
Hans-Andrea Fontana ist zuversicht-
lich, dass die neu gefundene Lösung
eine Mehrheit der Stimmenden über-
zeugt.

Stimmen die Andeerer für den Kauf
der «Sonnenstall»-Praxis, könnte dies
das Aus bedeuten für die zweite Arzt-
praxis, die von privater Initiative aus
im Rahmen eines Neubaus beim
Pflegeheim Glienda geplant ist (Aus-
gabe vom 12. Februar). (BAA)

JAHRESRECHNUNG FERRERA

Investition
in neue WC-Anlage
FERRERA An der Gemeindeversamm-
lung von Ferrera vom Donnerstag ist
die Jahresrechnung 2017 mit einem
Auf wa ndüberschuss von k napp
375 000 Franken genehmigt worden.
Die Gemeinde hatte im letzten Jahr
für den Neubau einer WC- und Dusch-
anlage auf dem Campingplatz Magic
Wood etwas über eine halbe Million
investiert, wie die Gemeinde Ferrera
bekannt gab. (BAA)


